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Aufruf zur Antragseinreichung  
zur Förderung von Fahrzeugen und Ladeinfrastruktur 

für Kommunen (06/2022)
gemäß 2.2 der Förderrichtlinie Elektromobilität  

des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) vom 14.12.2020 

1 Präambel 
Mit der Förderrichtlinie Elektromobilität vom 14.12.2020 unterstützt das BMDV die Beschaffung von 
Elektrofahrzeugen und der zum Betrieb notwendigen Ladeinfrastruktur. Ziel ist es, die Fahrzeugzahlen 
und das Ladeinfrastrukturangebot im Sinne des weiteren Markthochlaufs der Elektromobilität zu er-
höhen.  

2 Zielgruppe 
Im Rahmen dieses Aufrufs sind Kommunen antragsberechtigt. Dazu zählen u.a. Landkreise, kreisfreie 
Städte sowie Gemeinden und Gemeindeverbände. 

3 Fördergegenstand 
Gefördert werden in diesem Aufruf ausschließlich 

• straßengebundene Elektrofahrzeuge der europäischen Fahrzeugklassen1,
o M1 (Pkw, u.a. zur Personenbeförderung mit max. 8 Sitzplätzen ohne Fahrersitz),
o L2e, L5e, L6e und L7e (Leichtfahrzeuge),

• sowie die dazugehörige Ladeinfrastruktur. 

Nicht förderfähig sind: 

• alle Fahrzeuge, die nicht den Fahrzeugklassen1 M1, L2e, L5e, L6e, L7e entsprechen, z.B.
o Fahrzeuge der Klassen1 M2, M3 (Busse) und,
o Fahrzeuge der Klassen1 N1, N2, N3 (Nutzfahrzeuge),

• Sonderfahrzeuge, Schienenfahrzeuge,
• Hybride (HEV), Plug-In-Hybride (PHEV),
• Fahrzeuge mit Antriebsbatterie auf Bleibasis,
• Umrüstungen auf Elektroantrieb,
• Pkw, die einen Netto-Listenpreis für das Basismodell von 65.000 Euro oder höher besitzen,
• Leasingfahrzeuge sowie
• die ausschließliche Beschaffung von Ladeinfrastruktur und die Installation der Ladeinfrastruktur. 

1 gemäß Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlamentes und des Rates 
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4 Förderfähige Ausgaben 

4.1 Hinweise zur Förderung der Fahrzeuge 
Ausschließlich die Beschaffung von Neufahrzeugen kann gefördert werden. Als Neufahrzeuge gelten 
hierbei auch Fahrzeuge mit einer vorherigen einmaligen Zulassung auf die Fahrzeughersteller- bzw. 
-handelsunternehmen und einer maximalen Laufleistung von 1.000 km.

Die Förderung erfolgt als Investitionszuschuss, der sich auf Grundlage der jeweiligen Investitionsmehr-
ausgaben (förderfähige Ausgaben) berechnet, die zur Erreichung der Umweltziele des Fördervorha-
bens erforderlich sind. Diese Mehrausgaben entsprechen der Differenz zwischen den Ausgaben für ein 
Fahrzeug mit Elektroantrieb und für ein Referenzfahrzeug mit konventionellem Antrieb. 

Zur Ermittlung dieser Investitionsmehrausgaben bzw. der förderfähigen Ausgaben bei Fahrzeugen 
und der für den Betrieb der Fahrzeuge notwendigen Ladeinfrastruktur wird vom Projektträger Jülich 
(PtJ) die Excel Datei „Anlage 2 – Tabelle zur Ermittlung der förderfähigen Ausgaben (EfA)“ als Download 
bereitgestellt. Darin werden ermittelte pauschale Investitionsmehrausgaben für die zum Zeitpunkt 
des Aufrufs am Markt verfügbaren Fahrzeugmodelle aufgeführt, die den Anforderungen des Elektro-
mobilitätsgesetzes und der Förderrichtlinie entsprechen. Die Antragstellenden können das ge-
wünschte Fahrzeug in der Liste auswählen und bekommen die dafür festgelegten pauschalen förder-
fähigen Mehrausgaben angezeigt. Nach Beschaffung der Fahrzeuge können mit Vorlage einer Kopie 
der Fahrzeugzulassung die bewilligten Pauschalen angefordert werden. Die Anlage 2 wird auch nach 
Veröffentlichung regelmäßig durch neu auf den Markt kommende Modelle ergänzt, damit auch aktu-
elle Modelle bei der Beschaffung berücksichtigt werden können. Die aktuelle Fassung der Anlage 2 für 
die jeweiligen vorherigen Förderaufrufe finden Sie auf der Webseite des Projektträgers Jülich. 

Antragstellende Kommunen, die im Vergabeverfahren keine Fahrzeugmodelle, sondern Fahrzeugseg-
mente (Mini, Kleinwagen, Kompaktklasse etc.) ausschreiben, wählen in der bereitgestellten Excel-Da-
tei (Anlage 2) anstelle des Fahrzeugmodells ein Fahrzeugsegment aus. Die vorgegebenen Segmente 
orientieren sich an den Vorgaben des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA). Der hinterlegte Wert für die för-
derfähigen Ausgaben stellt die Obergrenze für die Förderfähigkeit in diesem Fahrzeugsegment dar. 
Beim Nachweis der Zulassung des tatsächlich beschafften Fahrzeugs durch die Zulassungsbescheini-
gung, kann der pauschale Förderbetrag für dieses spezifische Fahrzeugmodell (nicht der Segment-
wert!) ohne weitere Nachweise beim Projektträger abgerufen werden. Dazu ist es notwendig, dass das 
beschaffte Fahrzeug in der aktuellen Fassung der Anlage 2 enthalten ist; gegebenenfalls muss eine 
Aufnahme des Fahrzeugs in die Liste bei PtJ angefragt werden. 

Bei der Ausstattung der Fahrzeuge sind die geltenden gesetzlichen Vorgaben und Sicherheitsanforde-
rungen zu beachten. 

4.2 Hinweise zur Förderung der Ladeinfrastruktur 
Ladeinfrastruktur ist ausschließlich im Zusammenhang mit einer im Rahmen dieses Aufrufs beantrag-
ten Fahrzeugförderung in einem für den Betrieb der Fahrzeuge zweckdienlichen Verhältnis zuwen-
dungsfähig (vgl. FAQ Frage 7).  

https://www.ptj.de/projektfoerderung/frl-elektromobilitaet
https://www.ptj.de/projektfoerderung/frl-elektromobilitaet/invest/faq
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• Förderfähig sind Ausgaben für an das öffentliche Netz anschlussfertige Ladeinfrastruktur mit
allen notwendigen Sicherheitskomponenten (Serienprodukte).

• Nicht förderfähig sind Ausgaben zur Installation (z.B. Sockelplatten, Fundamente), Baumaß-
nahmen, Inbetriebnahme, Netzanschlussarbeiten und -kosten, Betriebskosten, Gestaltungs-
kosten etc.

Für Ladeinfrastrukturtypen, die zum Zeitpunkt des Aufrufs verfügbar sind (mobile Ladestationen, AC 
≥3,7 kW [mit einem Ladepunkt], AC ≥11 kW [mit mindestens 2 Ladepunkten], DC 25-50 kW, DC 51-149 
kW und DC ≥150 kW), wurden im Vorfeld durch PtJ die förderfähigen Ausgaben ermittelt und in die 
verfügbare Excel-Datei (Anlage 2) integriert. Diese im Vorfeld ermittelten Werte gelten als Pauschalen 
für den jeweiligen Ladeinfrastrukturtyp. Beim Nachweis der Inbetriebnahme der Ladeinfrastruktur 
durch ein Inbetriebnahme- oder Abnahmeprotokoll kann der für diese Ladeinfrastruktur pauschale 
Förderbetrag beim Projektträger abgerufen werden. 

Für Ladeinfrastruktur der zu fördernden Fahrzeugklassen M1 und L gelten die Vorgaben zu den Ste-
ckertypen für Normal- und Schnellladepunkte analog § 3 der Ladesäulenverordnung (LSV). 

Die geförderte Ladeinfrastruktur kann öffentlich zugänglich gemacht werden. In diesem Fall wird aus-
drücklich auf die Einhaltung der Ladesäulenverordnung (LSV) und der Preisangabenverordnung 
(PAngV) in der jeweils gültigen Fassung sowie das Mess- und Eichrecht hingewiesen. Der für den Lade-
vorgang erforderliche Strom muss aus erneuerbaren Energien stammen. Anforderungen an öffentlich 
zugängliche Ladeinfrastruktur sind den Handlungsempfehlungen für öffentlich zugängliche Ladeinfra-
struktur des BMDV zu entnehmen. 

Durch die öffentliche Zugänglichkeit eines Ladepunktes entsteht kein zusätzlicher Förderanspruch. 

Eine alleinige Beschaffung von Ladeinfrastruktur ist über den vorliegenden Förderaufruf nicht möglich. 
Es wird jedoch hierzu auf die Möglichkeit der Förderung über die Förderrichtlinie Ladeinfrastruktur des 
BMDV hingewiesen. 

5 Höhe der Zuwendung 
Nach Punkt 2.2 der Förderrichtlinie wird ein Fördermindestbetrag (gleichzusetzen mit Zuwendung 
bzw. Bundesmittel) von 25.000 Euro (brutto bzw. inklusive Umsatzsteuer) festgesetzt, um einen für 
die Förderhöhe angemessenen Verwaltungsaufwand sicherzustellen. Die maximale Zuwendung pro 
antragstellende Kommune ist auf 500.000 Euro (brutto bzw. inklusive Umsatzsteuer) begrenzt.  

Die förderfähigen Gesamtausgaben werden in der Anlage 2 – Tabelle zur Ermittlung der förderfähigen 
Ausgaben (EfA) ermittelt. Diese förderfähigen Gesamtausgaben – multipliziert mit der individuellen 
Förderquote – ergeben die Bundesmittel / Zuwendung. Der andere Teil entspricht Ihrer Eigenleistung 
(vgl. FAQ Frage 12). 

https://www.gesetze-im-internet.de/lsv/BJNR045700016.html
https://nationale-leitstelle.de/wp-content/uploads/2022/06/20220522_Anforderungen-an-oeffentliche-Ladeinfrastruktur.pdf
https://nationale-leitstelle.de/wp-content/uploads/2022/06/20220522_Anforderungen-an-oeffentliche-Ladeinfrastruktur.pdf
http://www.bmvi.de/DE/Themen/Mobilitaet/Elektromobilitaet/Ladeinfrastruktur/Ladeinfrastruktur.html
http://www.bmvi.de/DE/Themen/Mobilitaet/Elektromobilitaet/Ladeinfrastruktur/Ladeinfrastruktur.html
https://www.ptj.de/projektfoerderung/frl-elektromobilitaet/invest/faq
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Förderquoten: 

• Bei Zuwendungen, die keine Beihilfe darstellen, beträgt die Förderquote 90 %. Das bedeutet,
dass die geförderten Fahrzeuge im nicht-gewerblichen Bereich oder zur Daseinsvorsorge ein-
zusetzen sind.

• Die Förderquote beträgt 40 %, wenn die Fahrzeuge im wirtschaftlichen Bereich eingesetzt
werden.

6 Bedingungen zur Förderung von Fahrzeugen und Ladeinfrastruktur 
Über diesen Förderaufruf werden ausschließlich Zuwendungen vergeben. 

Eingegangene Anträge werden im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel priorisiert 
(siehe Ziffer 7 des Aufrufes). 

Es können nur Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur gefördert werden, die über einen Zeitraum von min-
destens zwei Jahren ab Kauf im Eigentum der antragstellenden Kommune verbleiben. 

Geförderte Fahrzeuge müssen zu 100 % mit erneuerbarer Energie – bezogen auf die Mindesthal-
tedauer – betrieben werden. 

Pro Kommune darf grundsätzlich nur ein Antrag zu diesem Förderaufruf gestellt werden. Dabei gilt: 
Für kommunale Eigenbetriebe ohne eigene Rechtspersönlichkeit ist ausschließlich die jeweilige Kom-
mune antragsberechtigt. Ausnahmeregelung: Wenn es geplant ist, Fahrzeuge im wirtschaftlichen und 
im nicht-wirtschaftlichen Bereich einzusetzen, muss jeweils ein Antrag pro Bereich gestellt werden; 
d.h. in diesem Falle müssen zwei Anträge pro Kommune gestellt werden (vgl. FAQ Frage 6).

Um die zur Beschaffung vorgesehenen Fahrzeuge und Ladeinfrastruktureinheiten möglichst schnell in 
den Betrieb zu überführen, kann das Ausschreibungsverfahren schon vor Erhalt des Zuwendungsbe-
scheids begonnen werden. Voraussetzung dafür ist, dass der Zuschlag im Ausschreibungsverfahren 
unter dem Vorbehalt der Gewährung der beantragten Förderung gestellt wird. In diesem Fall ist der 
Beginn des Ausschreibungsverfahrens ausdrücklich erwünscht und stellt keinen vorzeitigen Maßnah-
menbeginn dar. 

Die Auftragsvergabe darf jedoch erst nach Bewilligung des gestellten Antrages im Rahmen dieses Auf-
rufes erfolgen und muss sich auf einen Leistungszeitraum beziehen, der innerhalb des Bewilligungs-
zeitraums liegt. Der Bewilligungszeitraum wird im Zuwendungsbescheid festgelegt. Zuwendungsfähig 
sind nur Ausgaben, die innerhalb des Bewilligungszeitraums verursacht werden. 

Der Beginn der Laufzeit des Vorhabens wird auf den 01.01.2023 festgelegt. Der Bewilligungszeitraum 
beträgt maximal 18 Monate; für größere Fahrzeugflotten (ab 50 Fahrzeugen) ist ein Bewilligungszeit-
raum von 24 Monaten möglich (vgl. FAQ Frage 18). 

Um im Rahmen der Prüfung des Verwendungsnachweises Rückforderungsansprüche zu vermeiden, 
weisen wir Sie darauf hin, dass Kommunen, die einen Bewilligungsbescheid erhalten und öffentliche 
Auftraggebende im Sinne des § 98f des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) sind, den 

https://www.ptj.de/projektfoerderung/frl-elektromobilitaet/invest/faq
https://www.ptj.de/projektfoerderung/frl-elektromobilitaet/invest/faq
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Regularien des Vergaberechts unterliegen. Dies gilt auch für Lieferungen und Leistungen, die über eine 
Zuwendung gefördert werden. 

Eine Kumulierung mit weiteren staatlichen Fördermitteln (z.B. Landesförderungen) ist ausgeschlossen. 
Ausgenommen hiervon ist eine Kumulierung von Fördermitteln gemäß Art. 8 Nr. 3a AGVO (Verord-
nung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission). Sollte diese in Betracht gezogen werden, sind die Hinweise 
in den FAQ (Frage 15) zu beachten. Antragstellende, die berechtigt sind, den Umweltbonus zu bean-
tragen, sind in diesem Aufruf nicht antragsberechtigt.  

Eine Förderung von Leasingraten oder Mietkosten für Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur ist ausgeschlos-
sen. 

Eine Verlängerung des Vorhabens nach Bewilligung ist in begründeten Fällen (z.B. Lieferverzögerung) 
möglich. Voraussetzung dafür ist, dass eine verbindliche Bestellung der Fahrzeuge sowie der Ladeinf-
rastruktur innerhalb von zwölf Monaten nach Vorhabenbeginn nachgewiesen werden kann. 

7 Priorisierung eingegangener Anträge 
Gemäß den Kriterien der Förderrichtlinie werden eingegangene Anträge im Rahmen der zur Verfügung 
stehenden Haushaltsmittel anhand der zum Stichtag vollständig ausgefüllten sowie eingereichten An-
tragsunterlagen mit den nachstehenden drei Stufen priorisiert:  

1. Erfüllung der Fördervoraussetzung:
a. Zielgruppe: Kommunen
b. vollständig ausgefüllter und fristgerecht eingereichter Antrag über easy-Online und
c. rechtsverbindlich unterschriebener und fristgerecht postalisch eingereichter Antrag in-

klusiver aller Anlagen sowie
d. Bestätigung, dass der Betrieb der geförderten Fahrzeuge zu 100 % mit erneuerbarer Ener-

gie erfolgt (Anlage 1 – Formblatt zum Vorhaben).

2. Erhöhung des Elektrifizierungsgrades der Flotte: In diesem Zusammenhang wird die Weiterent-
wicklung der Elektrifizierung des Fuhrparks betrachtet. Dabei wird die Summe der beantragten 
elektrischen Pkw und elektrischen Leichtfahrzeuge ins Verhältnis zum Gesamtbestand zum Zeit-
punkt der Antragstellung gesetzt. In den Gesamtbestand zählen alle Pkw und Leichtfahrzeuge des 
Antragsstellers einschließlich aller rechtlich nicht selbständigen Einheiten.
Alle Anträge werden nach der Höhe des berechneten Elektrifizierungsgrades – vom höchsten bis 
hin zum geringsten Grad – sortiert.

3. Anzahl der beantragten Fahrzeuge: Alle Anträge werden nach der Höhe der Anzahl der beantrag-
ten Fahrzeuge – von höchster bis hin zur geringsten Anzahl – eingestuft. 

Anschließend werden alle Anträge gemäß der Sortierung nach diesen drei Priorisierungsstufen bis zum 
vollen Ausschöpfen der Haushaltsmittel bewilligt (vgl. FAQ Frage 3).  

Für die Priorisierung werden die übertragenden Daten aus dem easy-Online Antrag herangezogen 
(siehe Pflichtfelder). 

https://www.ptj.de/projektfoerderung/frl-elektromobilitaet/invest/faq
https://www.ptj.de/projektfoerderung/frl-elektromobilitaet/invest/faq
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8 Fristen zur Antragseinreichung und Anforderungen an die Anträge 
Das Einreichen der Anträge erfolgt in zwei Schritten: 

1. Einreichen der Anträge über easy-Online

Anträge sind vollständig über das easy-Online-Portal bis zum 28.07.2022 einzureichen (https://foer-
derportal.bund.de/easyonline). Der Antrag auf Zuwendung auf Ausgabenbasis (AZA) ist online auszu-
füllen. Sie finden die Förderrichtlinie Elektromobilität des BMDV und den entsprechenden Förder-
schwerpunkt im easy-Online-Portal unter folgenden Bezeichnungen: 

• Ministerium: Bundesministerium für Digitales und Verkehr
• Fördermaßnahme: Projektförderung Elektromobilität
• Förderbereich: Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur

Bitte beachten Sie bei der Erstellung der Anträge auf die im Antragsformular hinterlegten Ausfüllhin-
weise. Dort sind auch die notwendigen Dokumente für die Antragstellung verlinkt.  
Alle Dokumente, die als Anlage zum easy-Online-Antrag beigefügt werden müssen, sind als PDF-Datei 
hochzuladen. Folgende Dokumente müssen vollständig ausgefüllt über das System eingereicht wer-
den: 

• Antrag auf Zuwendung auf Ausgabenbasis [AZA] (easy-Online)*,
• Anlage 1 – Formblatt zum Vorhaben mit rechtsverbindlicher Unterschrift (4 Seiten),
• Anlage 2 – Tabelle zur Ermittlung der förderfähigen Ausgaben (EfA-Liste) (3 Seiten),
• soweit zutreffend: Nachweis der Unterschriftsberechtigung.

* Alle Antragstellende müssen zum vollständigen Antrag an einer Umfrage (Fragebogen) teilnehmen. 
Im Anschluss an den Fragebogen erhalten alle Antragstellenden eine sogenannte Kennung 
(Ziffernfolge). Diese ist im easy-Online Portal bei der Antragseinreichung einzugeben.
Bitte beachten Sie, dass das Einreichen des Antragsformulars nur in Verbindung mit einem vollstän-
dig ausgefüllten Online-Fragebogen möglich ist.

2. Postalisches Einreichen der Anträge
Zusätzlich muss das Antragsformular (inklusive aller Anlagen) zur elektronischen Einreichung rechts-
verbindlich unterschrieben im Original postalisch beim Projektträger Jülich bis zum 29.07.2022 einge-
reicht werden. Maßgebend ist das Datum des Poststempels. Eine Übersendung per Fax oder E-Mail ist
nicht zulässig.

Es werden grundsätzlich nur fristgerecht und vollständig eingegangene Anträge bei der Priorisierung 
(siehe Ziffer 7 des Aufrufes) berücksichtigt. Um die Vollständigkeit Ihrer Unterlagen zu überprüfen, 
steht Ihnen Anlage 1 – Formblatt zum Vorhaben – zur Verfügung.  

Ohne die postalisch übersandte unterschriebene Version gilt der Antrag als nicht eingegangen. 

Postadresse: Forschungszentrum Jülich GmbH – Projektträger Jülich, Postfach 61 02 47, Fachbereich 
EVI2; 10923 Berlin. 

https://foerderportal.bund.de/easyonline
https://foerderportal.bund.de/easyonline
https://www.now-gmbh.de/umfrage-em-beschaffung
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9 Anforderungen an die Berichterstattung und Programmbegleitung des 
BMDV 

9.1 Verpflichtende Berichterstattung 
Die Berichterstattung zum Abschluss des Vorhabens richtet sich nach den Allgemeinen Nebenbestim-
mungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-Gk) in der jeweils geltenden Fassung und 
wird in den „weiteren Nebenbestimmungen und Hinweisen“ zum Zuwendungsbescheid verankert.  

Danach ist die Vorlage eines Verwendungsnachweises – bestehend aus zahlenmäßigem Anteil und 
Sachbericht – einzureichen. Für den Sachbericht stellt der Projektträger eine digitale Vorlage zur 
Verfügung. Auf das Einreichen von jährlichen Zwischennachweisen wird verzichtet, diese sind nur auf 
gesonderte Aufforderung einzureichen.  

9.2 Begleitung und Netzwerkarbeit des Förderprogramms 
Die Programm-Begleitung des BMDV, koordiniert durch die NOW GmbH, führt die Ergebnisse des För-
derprogramms zusammen, vernetzt Akteure und veröffentlicht Handlungsempfehlungen. 

Kommunen werden im Zuge der Bewilligung verpflichtet, die programmatische Begleitforschung in-
haltlich zu unterstützen. Hierzu zählt die Teilnahme an Befragungen, Beantwortung von gezielten An-
fragen zu Vorhaben und die Bereitstellung von Daten für das Datenmonitoring Elektromobilität. In der 
Programmbegleitung finden ferner Fachdialoge zu spezifischen Themen des Markthochlaufs der Elekt-
romobilität statt.  

Mit der Beantragung von Fördermitteln erklären sich die Kommunen dazu bereit, aktiv oder informell 
in themenspezifische Begleitforschung und Netzwerkarbeit einbezogen zu werden, sowie an Evaluati-
onen zur inhaltlichen Bewertung und Erfolgskontrolle innerhalb der programmatischen Begleitfor-
schung teilzunehmen. 

Registrierung öffentlicher Ladeinfrastruktur auf OBELIS 

Kommunen, die einen Bewilligungsbescheid erhalten, werden dazu angehalten, die NOW GmbH über 
die Inbetriebnahme öffentlich zugänglicher Ladeeinrichtung inklusive weiterer Angaben (Information 
zur Ladeeinrichtung, Nutzungskonzept, Standort etc.) über OBELIS, der Online-Plattform für die Be-
richterstattung aller geförderten Ladestationen des Bundesförderprogramms Ladeinfrastruktur (Web-
seite: https://obelis.now-gmbh.de), zu informieren.  

https://obelis.now-gmbh.de/
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10 Information und Kontaktdaten 
Alle Unterlagen und Informationen zur Förderrichtlinie und zum Aufruf finden Sie auf den Webseiten 
des Projektträgers Jülich und der Programmgesellschaft NOW GmbH:  

https://www.ptj.de/frl-elektromobilitaet/invest 
https://www.now-gmbh.de/foerderung/foerderprogramme/elektromobilitat/ 

Bitte prüfen Sie vor Ihrer Anfrage, ob die Frage im FAQ bereits beantwortet wird: 

https://www.ptj.de/projektfoerderung/frl-elektromobilitaet/invest/faq 

Der Projektträger Jülich berät Sie gern zu allen Fragen der Antragstellung: 

• per E-Mail an: ptj-evi2-emob@fz-juelich.de
• telefonisch (Montag bis Freitag, 10 – 15 Uhr): 030 20199-3500

Die Programmgesellschaft NOW GmbH berät Sie gern bei Fragen zur Programmbegleitung 
(Begleitforschung und  Datenmonitoring): 

• per E-Mail an: elektromobilitaet@now-gmbh.de
• telefonisch (Montag bis Freitag, 10 – 15 Uhr): 030 3116116-750

https://www.ptj.de/frl-elektromobilitaet/invest
https://www.now-gmbh.de/foerderung/foerderprogramme/elektromobilitat/
https://www.ptj.de/projektfoerderung/frl-elektromobilitaet/invest/faq
mailto:ptj-evi2-emob@fz-juelich.de
mailto:elektromobilitaet@now-gmbh.de
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Anlage 1 – Formblatt zum Vorhaben 


Aufruf zur Antragseinreichung zur Förderung von Fahrzeugen und Ladeinfrastruktur für Kommunen (06/2022) 


gemäß 2.2 der Förderrichtlinie Elektromobilität  


des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr vom 14.12.2020 


Dieses Formblatt ist vollständig auszufüllen und sowohl elektronisch als auch postalisch mit dem Förder-
antrag einzureichen. 


Informationen & Dokumente zum Aufruf:  


https://www.ptj.de/projektfoerderung/frl-elektromobilitaet/invest 


Informationen zur Begleitforschung: 


https://www.now-gmbh.de/de/bundesfoerderung-elektromobilitaet-vor-ort/begleitforschung 


Fragen zum Aufruf:  


https://www.ptj.de/projektfoerderung/frl-elektromobilitaet/invest/faq 


1. ALLGEMEINE HINWEISE


Berechtigung und Voraussetzungen
Förderberechtigt sind für diesen Aufruf ausschließlich Kommunen. Darunter fallen Landkreise, kreisfreie 
Städte sowie Gemeinden und Gemeindeverbände.  
Zum Fördergegenstand gehören ausschließlich die Fahrzeugklassen M1, Leichtfahrzeuge der Klassen L2e, L5e, 
L6e und L7e sowie die betriebsnotwendige Ladeinfrastruktur (LIS).  
Die Bundesmittel (Fördersumme) müssen mindestens 25.000 € (brutto bzw. inklusive Umsatzsteuer) betra-
gen. Die Maximalfördersumme ist auf 500.000 € (brutto bzw. inklusive Umsatzsteuer) festgelegt worden. 
Diese Bundesmittel errechnen sich durch die Multiplikation der förderfähigen Ausgaben mit der individuellen 
Förderquote (vgl. Anlage 2, Registerblatt „Vorlage für AZA“).  
Die zu beschaffenden Fahrzeuge müssen mit 100 % erneuerbarer Energie betrieben werden. 
Sollte die ausschließliche Beschaffung von Ladeinfrastruktur geplant sein, so ist dies über den vorliegenden 
Förderaufruf nicht möglich.  
Eine Verlängerung des Vorhabens nach Bewilligung ist in begründeten Fällen (z.B. Lieferverzögerung) möglich. 
Voraussetzung dafür ist, dass eine verbindliche Bestellung der Fahrzeuge sowie der Ladeinfrastruktur inner-
halb von zwölf Monaten nach Vorhabenbeginn nachgewiesen werden kann.  
Eingegangene Anträge werden im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel – anhand der aufei-
nander aufbauenden drei Stufen – priorisiert (vgl. FAQ Frage 3): 


1) Vollständig eingereichter Antrag (vgl. Ziffer V. Vollständigkeitsprüfung dieser Anlage 1)


2) Erhöhung des Elektrifizierungsgrades der Flotte: Hierbei wird die Summe der beantragten elektri-
schen Pkw und elektrischen Leichtfahrzeuge ins Verhältnis zum Gesamtbestand der vorhandenen
Pkw und Leichtfahrzeuge zum Zeitpunkt der Antragstellung gesetzt. Je höher der Elektrifizierungsgrad
– je höher die Priorisierung.


3) Anzahl der beantragten Fahrzeuge: Je mehr Fahrzeuge beantragt werden, desto höhere Priorität hat
der Antrag.



https://www.ptj.de/projektfoerderung/frl-elektromobilitaet/invest/faq
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 Hinweise zur Einreichung des Antrages  
Die Antragseinreichung erfolgt in 2 Schritten: 


(1) Einreichen der Anträge über easy-Online


Der Antrag muss elektronisch inklusive aller notwendigen Dokumente im pdf-Format (vgl. Ziffer V dieser
Anlage 1) bis zum 28.07.2022 über easy-Online gestellt werden:


− Ministerium: Bundesministerium für Digitales und Verkehr


− Fördermaßnahme: Projektförderung Elektromobilität


− Förderbereich: Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur.


Hinweise zum Ausfüllen des Antrags: 


− Gesamtfinanzierung: Bitte nehmen Sie die ausgefüllte Anlage 2 – Tabelle zur Ermittlung der förderfä-
higen Ausgaben zur Hand und tragen Sie Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur gemäß dem Registerblatt 
„Vorlage für AZA“ ein. Als „Preis € / Stück“ werden die förderfähigen Ausgaben aus der Anlage 2 ein-
getragen. Bitte kopieren Sie die Angaben aus der Vorlage in das AZA-Formular, damit die Werte kor-
rekt sind und die Bezeichnungen einheitlich für alle Anträge vorliegen. Wenn Sie die Beschaffung in 
verschiedenen Jahren planen, kann es notwendig sein, die Beträge auf mehrere Haushaltsjahre aufzu-
teilen.


− Wählen Sie die Förderquote gemäß Ziffer 5 des Aufrufs und tragen Sie diese unter der Rubrik Finan-
zierungsübersicht > Eigenmittel und Zuwendung ein. Bei Zuwendungen, die keine Beihilfe darstellen, 
beträgt die Förderquote 90%, z.B. beim Einsatz der geförderten Fahrzeuge im nicht-gewerblichen Be-
reich oder zur Daseinsvorsorge (vgl. Ziffer III dieser Anlage 1). 


(2) Postalisches Einreichen der Anträge


Das Antragsformular (inklusive aller Anlagen) muss zusätzlich zur elektronischen Einreichung rechtsver-
bindlich unterschrieben im Original bis zum 29.07.2022 postalisch beim Projektträger Jülich eingereicht
werden. Maßgebend ist das Datum des Poststempels. Es werden grundsätzlich nur fristgerecht und voll-
ständig eingegangene Anträge berücksichtigt. Eine Übersendung per Fax oder E-Mail ist nicht zulässig.


Postadresse: Forschungszentrum Jülich GmbH – Projektträger Jülich, Postfach 61 02 47, Fachbereich EVI2,
10923 Berlin


2. VERPFLICHTENDE ANGABEN


I. Allgemeine Angaben
Diese müssen mit den Angaben im AZA-Antrag (easy-Online) übereinstimmen.


a. Thema*: 


b. Antragstellende Kommune: 


c. Kontaktperson: 


*Bitte tragen Sie das Thema gemäß folgendem Schema ein: Antragstellende Kommune_xxPKW_xxLIS.
Bsp.: „Muster Kommune_3PKW_2LFZ_1LIS“ für einen Antrag der Muster Kommune über 3 PKW, 2 LFZ und 1 Ladesäule. Verwenden Sie bitte folgende 
Kürzel: PKW Elektrofahrzeuge LFZ Leichtfahrzeuge LIS Ladeinfrastruktur 
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II. Prüfung der Fördervoraussetzungen
Der Betrieb der Fahrzeuge muss mit 100 % erneuerbaren Energien erfolgen (vgl. Ziffer 6 des Aufrufes).


a. Hiermit wird bestätigt, dass der Betrieb der Fahrzeuge vollständig zu 100 % mit erneuerbaren 
Energien erfolgt – bezogen auf die Mindesthaltedauer der Fahrzeuge von 2 Jahren). 
(Hinweis: Ein Nachweis kann durch den Projektträger Jülich im Rahmen einer vertieften Prüfung angefordert werden.) 


III. Geplante Nutzung der Fahrzeuge
Zur Festlegung der Förderquote ist es notwendig zu ermitteln, ob es sich bei der Förderung um eine Beihilfe gemäß Arti-
kel 107 AEUV handelt.  


− Sofern Ihr Vorhaben als zulässige Beihilfe gemäß § 36 der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 eingestuft werden wird, ist
eine Förderquote bis zu 40 % möglich.


− Handelt es sich nicht um diese Art der Beihilfe, kann die Festlegung einer Förderquote außerhalb der EU-Regularien
erfolgen. Diese beträgt im aktuellen Förderaufruf 90 %. Sofern Sie folgende Frage a.) mit nein und die Frage b.) mit
ja beantworten können, können Sie eine Förderquote von 90 % beantragen.


Es wird eine Förderquote von 40 % beantragt. 


Es wird eine Förderquote von 90 % beantragt. Die nachstehenden Fragen sind zu beantworten: 


a. 
Planen Sie den Einsatz der geförderten Fahrzeuge für eine gewerbliche Tätigkeit bzw. werden 
mit der Nutzung der Fahrzeuge Einnahmen erzielt?* 


b. 
Werden die Fahrzeuge hauptsächlich in der kommunalen Daseinsvorsorge/ für hoheitliche Auf-
gaben eingesetzt? 


c. 


Bitte erläutern Sie, in welchen Bereichen Sie die zu beschaffenden Fahrzeuge einsetzen möchten: 


*Gewerbliche Tätigkeit bedeutet, Waren oder Dienstleistungen auf den Markt zu bringen. Zum Beispiel: Car-Sharing, Pflegedienste, ÖPNV, kommu-
nale Einrichtungen (z.B. Bauhof), die Dienstleistungen an Dritte anbieten. Bei gemischter Nutzung im gewerblichen und nicht gewerblichen Bereich 
ist [Ja] anzukreuzen, wenn die Nutzung im gewerblichen Bereich 20 % überschreitet.


IV. Weitere Angaben
Bitte setzen Sie zur Bestätigung ein Häkchen, dass die nachstehenden Angaben in easy-Online getätigt wurden bzw., dass diese Informationen 
Ihnen bekannt sind. 


a. 


Die Planlaufzeit vom 01.01.2023 bis zum 30.06.2024 (18 Monate bei bis zu 49 Fahrzeugen) oder 
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2024 (24 Monate bei ab 50 Fahrzeugen) ist im Antrag eingetra-
gen worden. 
Hinweis: Mit der Bewilligung des Antrags wird die Planlaufzeit in den Bewilligungszeitraum überführt. Folgende Vor-
gänge müssen innerhalb des Bewilligungszeitraums erfolgen: Lieferung, Bezahlung und Anmeldung des Fahrzeuges / der 
Ladeinfrastruktur. Die Planlaufzeit darf maximal 18 Monate betragen. Für größere Fahrzeugflotten (ab 50 Fahrzeugen) 
ist eine Planlaufzeit bis zu 24 Monaten möglich. 


b. 


Die Mindestfördersumme wird erreicht sowie alle Werte zu den Priorisierungsstufen sind im 
easy-Online Antrag gemacht worden (vgl. Ziffern 5 und 7 im Aufruf). 
Hinweis: Die Werte zur Priorisierung werden digital auswertet. Daher werden die übermittelten Werte aus dem easy-
Online Antrag berücksichtigt.  


c. 
Ausschließlich die genannten Fahrzeugklassen (M1 und L2e, L5e, L6e und L7e) sowie die dazu-
gehörige Ladeinfrastruktur sind förderfähig (Ladesäulen nur im Zusammenhang mit einem Fahr-
zeug).  







Seite 4 von 4 


d. 


Die bevollmächtigte Person hat die Vertretungsmacht auf Grundlage des Gesetzes (z.B. Bürger-
meisterin/Bürgermeister) inne.  
oder 
Die bevollmächtigte Person hat die Grundlage einer rechtsgeschäftlich erteilten Vollmacht 
(Zeichnungsbefugnis) inne. Die Zeichnungsbefugnis ist als Anlage dem Antrag unterlegt. 


e. Sofern zutreffend: Für kommunale Eigenbetriebe ohne eigene Rechtspersönlichkeit kann nur die 
jeweilige Kommune den Antrag stellen. 


f. 


Wir bitten um Bestätigung, dass die Mittel für das Vorhaben in den Jahren 2023 bis 2025 nach 
Verfügbarkeit der Bundeshaushaltsmittel durch den Projektträger Jülich eingestellt werden kön-
nen. 
Hinweis: Wir weisen darauf hin, dass die Bereitstellung der Mittel aus haushaltstechnischen Gründen voraussichtlich 
nicht wie beantragt bewilligt werden kann. Sofern das Vorhaben bewilligt wird, können Sie die endgültige Aufteilung der 
Mittel dem Zuwendungsbescheid entnehmen. Ziel ist es dennoch, dass das Vorhaben wie geplant durchgeführt werden 
soll. Sobald uns in dem jeweiligen Jahr wieder Haushaltsmittel zur Verfügung stehen, werden wir auf Antrag die Mittel 
im Rahmen des Möglichen anpassen.  


g. Es sind mindestens zwei unterschiedliche Personen als Kontaktpersonen angegeben worden. 


V. Vollständigkeitsprüfung
Folgende Dokumente sind gem. Ziffer 8 des Aufrufs vollständig ausgefüllt bis zum 28.07.2022 (über easy-Online) und bis zum 29.07. 2022 posta-
lisch einzureichen. (Hinweis: Eine Übersendung per Fax oder E-Mail ist nicht zulässig.)


Dokument Einreichform 
Dokument 


einge-
reicht: 


a. 


Antrag auf Zuwendung auf Ausgabenbasis 
(AZA) 


Hinweis: Bitte beachten Sie, dass das Einreichen des 
AZA-Formulars nur in Verbindung mit einem vollstän-
dig ausgefüllten Online-Fragebogen möglich ist. 


1. easy-Online und


2. postalisch mit rechtsverbindlicher Original- 
unterschrift. 


Der Online-Fragebogen muss nicht postalisch eingereicht 
werden. 


b. 


Anlage 1 – Formblatt zum Vorhaben Die Anlage 1 besteht aus 4 Seiten. Alle 4 Seiten 
müssen eingereicht werden 


1. als pdf-Dokument über easy-Online und


2. postalisch mit rechtsverbindlicher Original-
unterschrift. 


c. 


Anlage 2 – Tabelle zur Ermittlung der för-
derfähigen Ausgaben (EfA)  


Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Gesamtmittel auf 
Seite 1 des Antragsformulars in easy-Online identisch 
sein müssen mit den Gesamtmitteln in der Anlage 2 Ta-
bellenblatt „Vorlage für AZA“.  


Die Anlage 2 besteht aus 3 Seiten. Alle 3 Seiten 
müssen eingereicht werden 
1. als pdf-Dokument über easy-Online und


2. postalisch. 


d. Sofern zutreffend: Zeichnungsbefugnis 1. als pdf-Dokument über easy-Online und


2. postalisch. 


Bestätigung der Angaben 


Hiermit bestätige ich durch meine Unterschrift, dass ich die oben genannten Hinweise gelesen habe und die 
von mir gemachten Angaben der Richtigkeit entsprechen. 


Ort, Datum Name Rechtsverbindliche Unterschrift 
der Bevollmächtigten / des Bevollmächtigten  


(Hinweis: Name und Unterschrift müssen identisch mit den Angaben im easy-Online-Antragsformular sein.) 



https://www.now-gmbh.de/umfrage-em-beschaffung



		1.  Allgemeine Hinweise

		1.1. Berechtigung und Voraussetzungen

		1.2. Hinweise zur Einreichung des Antrages

		2. Verpflichtende Angaben



		Kontaktperson: 

		Check Box1: Off

		Auswahl 1: [(Auswahl)]

		Auswahl 2: [(Auswahl)]

		(Textfeld): 

		Check Box4: Off

		Check Box5: Off

		Check Box6: Off

		Antragstellende Kommune: 

		Thema: 

		Check Box2: Off

		Check Box7: Off

		Check Box8: Off

		Check Box9: Off

		Check Box19: Off

		Check Box10: Off

		Check Box11: Off

		Check Box12: Off

		Check Box13: Off

		Check Box14: Off

		Check Box15: Off

		Check Box17: Off

		Check Box16: Off

		Check Box18: Off








 
 


 
 


 


 


Datenschutzinformation (nach Art. 13, 14 und 21 DSGVO) - 
Antrag auf Gewährung einer Bundeszuwendung auf Ausgabenbasis (AZA) 


Datenschutz ist für uns ein wichtiges Anliegen. Nachfolgend informieren wir Sie, wie wir Ihre Daten 
verarbeiten und welche Rechte Ihnen zustehen. 


 


Der Projektträger Jülich und die Nationale Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie 
(NOW GmbH) haben als Verantwortliche für die Datenverarbeitung zahlreiche technische und orga-
nisatorische Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen Schutz Ihrer personenbezoge-
nen Daten sicherzustellen. 


 


Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze ist: 
Forschungszentrum Jülich GmbH 
Wilhelm-Johnen-Straße 
52428 Jülich/Deutschland 
Tel: +49-2461-61-0 
Website: https://www.fz-juelich.de 


 


NOW GmbH 
Fasanenstraße 5 
10623 Berlin 
Tel: +49-30-31161161-0 
Website: www.now-gmbh.de 


 


Verarbeitungszwecke und Rechtsgrundlage 
Ihre personenbezogenen Daten werden nach den Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO), dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG-neu) und anderen relevanten Datenschutz- Vor-
schriften verarbeitet. Die Verarbeitung und Nutzung der einzelnen Daten ist erforderlich für die fol-
genden Zwecke im Rahmen des Antrags auf Fördergelder: 


 


• Förderberatung 
• Durchführung des Antragsverfahrens 
• Abwicklung der Förderung 
• Programmbegleitforschung 
• Fachveranstaltungen und Netzwerkaustausch 


 


Rechtsgrundlage: Erfüllung öffentlicher Förderaufgaben (Art. 6 Abs.1 lit e DSGVO) 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt zur Umsetzung der übertragenen Förderaufgaben. 
In diesem Rahmen verarbeitet der Projektträger Jülich personenbezogene Daten zur Förderberatung, 
zur Prüfung und Bearbeitung von Förderanträgen, zur Entscheidung über die Gewährung von Förde-
rungen oder die Aufhebung gewährter Förderungen, zur Abwicklung bewilligter Förderungen und die 
Prüfung der Mittelverwendung sowie für alle mit dem Betrieb und der Verwaltung einer Bewilligungs-
behörde erforderlichen Tätigkeiten. Darüber hinaus verarbeitet die NOW GmbH personenbezogene 
Daten im Rahmen der strategischen Programmsteuerung und der Projektbegleitung im Rahmen von 
Begleitforschung (Themenfeldtreffen, Gremienarbeit) und Wissenstransfer (Fachkonferenzen, Work-
shops) in den Programmen. 


 


Kategorien von personenbezogenen Daten, die von uns verarbeitet werden 
Folgende Daten werden verarbeitet: 


 


• Projektträger Jülich: Kontaktdaten: Name, Vorname, Geschlechtsangabe, Adressdaten, 
Telefon- und Fax-Nummer sowie E-Mail-Adresse, Kontodaten, Finanzierungsplan. 


• NOW GmbH: Kontaktdaten: Name, Vorname, Firma, Abteilung, Funktion, Geschäftsadresse, 
geschäftliche Telefonnummern und E-Mail-Adressen. 


 


Wer erhält die Daten? 
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten innerhalb unserer Unternehmen an die Bereiche weiter, 
die diese Daten zur Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten bzw. zur Erfüllung öffent-
licher Förderaufgaben i.S.v. Art. 6 Abs.1 lit e DSGVO benötigen. 
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Findet eine Übermittlung Ihrer Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation 
statt? 
Eine Datenverarbeitung außerhalb der EU bzw. des EWR findet nicht statt. 


 


Wie lange speichern wir Ihre Daten? 
Soweit erforderlich, verarbeiten und speichern der Projektträger Jülich und die NOW GmbH perso-
nenbezogene Daten für die Dauer der Abwicklung der Förderung, was beispielsweise auch die An-
bahnung und Aufhebung einer Bewilligung umfasst. Darüber hinaus folgen der Projektträger Jülich 
und die NOW GmbH gesetzlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten (z. B. Landeshaus-
haltsordnung Berlin, Zuwendungsbestimmungen, Handelsgesetzbuch, Bürgerlichen Gesetzbuch o-
der Europäisches Beihilferecht). 


 


Inwieweit gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall (einschließlich 
Profiling)? 
Als verantwortungsbewusste Unternehmen verzichten wir auf ein automatisiertes 
Entscheidungsverfahren oder Profiling gemäß Artikel 22 DSGVO. 


 


Ihre Datenschutzrechte 
Sie haben das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO, das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 
DSGVO, das Recht auf Löschung nach Art. 17 DSGVO, das Recht auf Einschränkung der Verarbei-
tung nach Art. 18 DSGVO sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit aus Art. 20 DSGVO. Darüber 
hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde (Art.77 DSGVO). 


 


Ihr Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 
Darüber hinaus steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde zu (Art. 77 
DSGVO). Die für uns zuständige Aufsichtsbehörde ist: 


 


Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Graurheindorfer Straße 153 
53117 Bonn 
Telefon: +49-228-997799-0 
Fax: +49-228-997799-5550 
E-Mail: poststelle@bfdi.bund.de 


 


Oder wenden Sie sich direkt an die Datenschutzbeauftragten: 
 


Frank Rinkens  
Forschungszentrum Jülich GmbH  
Wilhelm-Johnen-Strasse 
52428 Jülich/Deutschland 
Tel: +49-2461-61-9005 
E-Mail: DSB@fz-juelich.de 


 
bzw. 


 
Herr Dr. Bert 
TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH  
Datenschutzbeauftragter TÜV Hessen 
Geschäftsfeld Data Protection & Information Security 
Robert-Bosch-Straße 16 
64293 Darmstadt 
Telefon: + 49-6151-600-399 
Mobil: +49-15165207153 
Telefax: + 49-6151-600-333 
E-Mail: datenschutzbeauftragter@now-gmbh.de  


 
 


Umfang Ihrer Pflichten, uns Ihre Daten bereitzustellen 
Sie brauchen nur diejenigen Daten bereitstellen, die zur Zweckerfüllung erforderlich sind oder zu de-
ren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Sofern wir darüber hinaus Daten von Ihnen erbitten, 
werden Sie auf die Freiwilligkeit der Angaben gesondert hingewiesen. 


 
Stand: 04 / 2022 
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Projektdaten

		Tabelle zur Ermittlung der förderfähigen Ausgaben (EfA)

		Anlage 2 zum Aufruf zur Antragseinreichung zur Förderung von E-Fahrzeugen und notwendiger Ladeinfrastruktur (02/2021)




		Mithilfe dieser Tabelle können Sie die Grundlage für Ihre Förderung berechnen. Die Fördersumme berechnet sich aus der Multiplikation der hier berechneten förderfähigen Ausgaben mit der Förderquote. Bitte befüllen Sie diese Anlage, bevor Sie den Antrag in easy-Online ausfüllen. Im Reiter "Fahrzeuge" finden Sie als Auswahlfeld alle Fahrzeuge, für die aktuelle Preislisten veröffentlicht wurden. Für diese Fahrzeuge werden Pauschalen ausgezahlt. Nur wenn das Fahrzeug, welches Sie beantragen möchten, nicht darunter ist, können Sie es im Reiter "Sonderfahrzeuge" selbst eingeben. Gleiches gilt analog für den Bereich Ladeinfrastruktur.

Übertragung in easy-Online:
Im letzten Reiter "Vorlage für AZA" finden Sie eine Aufstellung Ihrer Fördergegenstände. Bitte übertragen Sie diese in Ihr easy-Online Formular unter der Rubrik "Gesamtfinanzierung". Als "Preis € / Stück" werden die förderfähigen Ausgaben aus der EfA-Tabelle eingetragen.

Übermitteln Sie uns die Tabelle bitte in drei Varianten:
1. Im pdf-Format als Anhang zum easy-Online Antrag, 
2. als Ausdruck per Post als Anlage zum Antrag sowie
3. im Excel-Format per E-Mail für die Begleitforschung an: elektromobilitaet@now-gmbh.de































		Übersichtsblatt Stammdaten - Bitte tragen Sie Ihre Projektdaten ein

		Bitte beantworten Sie diese Fragen wahrheitsgemäß. Diese Angaben haben keinen Einfluss auf die Förderung, 
sie dienen ausschließlich der statistischen Auswertung und Weiterentwicklung des Förderprogramms.																														JAoNEIN		Antragsteller		Raumkategorie		Einsatzkontext		Einsatzgebiet		Standortyp		Beschilderung		E/E

		Projekt		Allgemeine Infornationen		Projekt-Kurzbezeichnung (Akronym)																										Ja		gewerblich		Großstadt/Metropolregion > 500.000 EW		Carsharing (fester Stellplatz)		überwiegend städtisch		Firmenparkplatz (Flotte)		Negative Beschilderung mit Zeichen 286,  290.1		nein

						Projekt-Beschreibung (Titel)																										Nein		kommunal		Großstadt > 100.000 EW		Carsharing (mehrere feste Stellplätze)		überwiegend ländlich		Halböffentlich		Positive Beschilderung mit Zeichen 314, 314.1, 315		PV

						Ausführende Institution																														Mittelstadt > 50.000 EW		CarSharing (Float)		beides zu gleichen Teilen		Öffentlich am Wohnort		Nein		Wind

						Raumkategorie																														Kleinstadt > 10.000 EW		Dienstwagen				Öffentlich zentral				PV & Wind

						Gibt es einen Bezug zu einem aktuell laufenden oder beantragten Forschungs- und Entwicklungsprojekt?																														Stadt/Gemeinde < 10.000 EW		Flotte (Firmen)				Privat

				Fahrzeug		Anzahl Fahrzeuge im gesamten Fuhrpark																														Landgemeinde		Flotte (Kommunal)				Firmenparkplatz (private Nutzung)

						             davon bereits E-Fahrzeuge																														ausserhalb einer Ansiedlung		Flotte (Mietwagen)				Firmen- oder Betriebsgelände 

						Einsatzkontext																																ÖPNV-Flotte

						Planen sie weitere Umstellungen auf alternative Antriebe innerhalb ihrer Flotte bis 2025 (bezogen auf die Gesamtanzahl in Zeile 27)?																																Privatwagen

						Falls ja: Anzahl der Umstellung in den kommenden 1-2 Jahren (2021/22)																																Lieferverkehr

						Falls ja: Anzahl der Umstellung in den darauffolgenden 1-3 Jahren (2023 – 2025)																																Taxi

						Ersetzen die beantragten E-Fahrzeuge  vorhandene konventionelle Fahrzeuge?																																Leasing

						Fahren Ihre Fahrzeuge überwiegend im Stadtgebiet?																																Ride-Pooling, Ride-Hailing, Ride-Sharing

						An wievielen Tagen im Jahr werden die E-Fahrzeuge durchschnittlich im Einsatz sein?																																Kombination

				Ladeinfrastruktur		Haben Sie bereits vorhandene Ladeinfrastruktur?

						Falls ja, wieviele Ladepunkte?

						Standorttyp der geplanten LIS

						Wird die LIS öffentlich zugänglich?

						Planen Sie eine Beschilderung des Parkplatzes?

						Planen Sie den Parkplatz mit Parkraumsensoren auszustatten?

						Planen Sie die Errichtung weiterer Ladepunkte?

						Falls ja: Wie viele Ladepunkte in den kommenden 1-2 Jahren (2021-22)?

						Falls ja: Wie viele Ladepunkte in den darauffolgenden 1-3 Jahren (2023-25)?

				Netzintegration & Erneuerbare Energie		Haben Sie bereits ein Energiemanagement- system zur Steuerung elektrischer Verbraucher im Einsatz?

						Falls ja: Planen Sie die LIS in das Energiemanagementsystem zu integrieren?

						Falls nein: Planen Sie die Einführung eines Energiemanagementsystems im Zusammenhang mit der geplanten LIS?

						Betreiben bzw. nutzen Sie eine PV- bzw. Windkraftanlage zur lokalen, dezentralen Stromerzeugung?

						Falls ja: Planen Sie die lokal erzeugte erneuerbare Energie zum Laden der E-Fahrzeuge zu nutzen?

						Planen Sie die Anschaffung bzw. Erweiterung der lokalen erneuerabren Energieerzeugung in Zusammenhang mit der neuen LIS?





Fahrzeuge

		Tabelle zur Ermittlung der förderfähigen Ausgaben (EfA)								ja		nein		Stand:08.06.2022								FKZ: 03EMI5

		Hinweise:

		Die Registerkarte 'Vorlage für AZA' stellt Ihre Eingaben so dar, wie sie in das easyOnline-Formular eingetragen werden müssen.



		Bitte füllen Sie zunächst die folgenden Auswahlfelder aus:

		Antragsteller ist vorsteuerabzugsberechtigt [Auswahlbox]:

		Antragsteller ist zur Ausschreibung verpflichtet [Auswahbox]:

		Antragsteller ist selbst antragsberechtigt für 
den BaFa-Umweltbonus [Auswahbox]:

		Wählen Sie in der Liste unten die gewünschten Fahrzeuge (Auswahlbox) und die entsprechende Anzahl aus.

		Für Ladeinfrastruktur wählen Sie bitte die entsprechenden Registerkarte.

		Speichern Sie alle Arbeitsblätter (3 Seiten) als PDF und fügen Sie sie dem Antrag bei.

		Grün unterlegte Felder sind Eingabefelder.

		Pos.		Typ E-Fahrzeug
[Auswahlbox]		Fahrzeugsegment nach Kraftfahrt-Bundesamt		Bitte wählen sie aus, ob sie zum Vorsteuerabzug berechtigt sind!		Typ Referenzfahrzeug		Bitte wählen sie aus, ob sie zum Vorsteuerabzug berechtigt sind!		Bitte wählen sie aus, ob sie zum Vorsteuerabzug berechtigt sind!				Anzahl zu beschaffender Fahrzeuge des Typs		erwartete durchschnittliche Jahres- Fahrleistung pro Fahrzeug in km		Förderfähige Ausgaben 		Korrekturfeld PtJ																																														Fahrzeugklasse Abkürzungen

		1																																																																				ERROR:#N/A

		2																																																																				ERROR:#N/A

		3																																																																				ERROR:#N/A

		4																																																																				ERROR:#N/A

		5																																																																				ERROR:#N/A

		6																																																																				ERROR:#N/A

		7																																																																				ERROR:#N/A

		8																																																																				ERROR:#N/A

		9																																																																				ERROR:#N/A

		10																																																																				ERROR:#N/A

		11																																																																				ERROR:#N/A

		12																																																																				ERROR:#N/A

		13																																																																				ERROR:#N/A

		14																																																																				ERROR:#N/A

		15																																																																				ERROR:#N/A

		16																																																																				ERROR:#N/A

		17																																																																				ERROR:#N/A

		18																										Aktuelle Preise																																										ERROR:#N/A

		19																										Alte Preise																																										ERROR:#N/A

		20																										Neue Fragen 																																										ERROR:#N/A

		Summe																				



				

				

						 																						E-Fahrzeug		E-Listenpreis netto		E-Listenpreis brutto		Vergleichsfahrzeug		Listenpreis netto		Listenpreis brutto		förderfähig netto		förderfähig brutto		Info Segment		Fahrzeugklassen Abkürzung		ergänzt am:		BAFA		förderfähig netto abzgl. BaFa		förderfähig brutto abzgl. BaFa		Kommentar								Ausschreibung?		

																												AIWAYS U5 (alle Versionen)		31,676.47		37,695.00		VW Tiguan Life 1.5 TSI OPF  Gang 110 kW		27,348.74		32,545.00		4,328.00		5,150.00		Geländewagen / SUV		PKW

																												Aixam eCity (alle Versionen)		12,008.40		14,290.00		Aixam City Pack		9,907.56		11,790.00		2,101.00		2,500.00		Leichtfahrzeug		LFZ

																												Audi e-tron 50 quattro (alle Versionen)		58,067.23		69,100.00		Audi A6 allroad quattro 45 TDI 180 kW		55,546.22		66,100.00		2,521.00		3,000.00		Geländewagen / SUV		PKW

																												Audi e-tron 55 quattro (alle Versionen)		nicht förderfähig gemäß Aufruf		nicht förderfähig gemäß Aufruf				- 0				- 0		- 0		Geländewagen / SUV		PKW

																												Audi e-tron GT (alle Versionen)		nicht förderfähig gemäß FRL		nicht förderfähig gemäß FRL				- 0		- 0		- 0		- 0		Oberklasse		PKW

																												Audi Q4 e-tron 55 kWh (alle Versionen)		35,210.08		41,900.00		Audi Q3 35 TFSI 6-Gang 110 kW		31,302.52		37,250.00		3,908.00		4,650.00		Geländewagen / SUV		PKW

																												Audi Q4 e-tron 82 kWh (alle Versionen)		39,915.97		47,500.00		Audi Q3 35 TFSI 6-Gang 110 kW		31,302.52		37,250.00		8,613.00		10,250.00		Geländewagen / SUV		PKW

																												BMW i3 120Ah (alle Versionen)		38,615.13		45,952.00		BMW 218 i Active Tourer		30,252.10		36,000.00		8,363.00		9,952.00		Kompaktklasse		PKW

																												BMW iX3 (alle Versionen)		56,554.62		67,300.00		BMW X3 xDrive20d		46,554.62		55,400.00		10,000.00		11,900.00		Geländewagen / SUV		PKW

																												BMW i4 (alle Versionen)		49,747.90		59,200.00		BMW 4erLimousine (The 4 Grand Coupe) 		40,336.13		48,000.00		9,412.00		11,200.00		Mittelklasse		PKW

																												BMW iX (alle Versionen)		64,957.98		77,300.00		BMW X5 xDrive30d		64,537.82		76,800.00		420.00		500.00		Geländewagen / SUV		PKW

																												Citroën ë-Berlingo (nur M1-Versionen)		31,756.30		37,790.00		Citroën Berlingo MPV		21,184.87		25,210.00		10,571.00		12,580.00		Großraum-Van		PKW

																												CITROËN e-C4 (alle Versionen)		30,369.75		36,140.00		CITROËN C4 PureTech 130 6-Gang		22,403.36		26,660.00		7,966.00		9,480.00		Kompaktklasse		PKW

																												CITROËN ë-SpaceTourer 50kWh (nur M1-Versionen)		47,226.89		56,200.00		CITROËN SpaceTourer M BlueHDi 145 (Business)		37,310.92		44,400.00		9,916.00		11,800.00		Großraum-Van		PKW

																												CITROËN ë-SpaceTourer 75kWh (nur M1-Versionen)		52,268.91		62,200.00		CITROËN SpaceTourer M BlueHDi 145 (Business)		37,310.92		44,400.00		14,958.00		17,800.00		Großraum-Van		PKW

																												CITROËN e-Jumpy Kombi 50kWh  (nur M1-Versionen)		42,176.47		50,190.00		Citroen Jumpy Kombi (alle M-Versionen)		33,605.04		39,990.00		8,571.00		10,200.00		Großraum-Van		PKW

																												CITROËN e-Jumpy Kombi 75kWh  (nur M1-Versionen)		47,218.49		56,190.00		Citroen Jumpy Kombi (alle M-Versionen)		33,605.04		39,990.00		13,613.00		16,200.00		Großraum-Van		PKW

																												Dacia Spring (alle Versionen)		17,596.64		20,940.00		Dacia Duster Comfort 		13,487.39		16,050.00		4,109.00		4,890.00		Mini		PKW

																												DS 3 CROSSBACK E-TENSE (alle Versionen)		33,142.86		39,440.00		DS 3 CROSSBACK BASTILLE		22,596.64		26,890.00		10,546.00		12,550.00		Geländewagen / SUV		PKW

																												Elaris BEO (alle Versionen)		43,605.04		51,890.00		Kia Sorento Edition 7		37,386.55		44,490.00		6,218.00		7,400.00		Geländewagen / SUV		PKW

																												Elaris Finn (alle Versionen)		20,084.03		23,900.00		Ligier JS60 CHIC		14,200.84		16,899.00		5,883.00		7,001.00		Mini		PKW

																												Elaris PIO (alle Versionen)		16,722.69		19,900.00		Ligier JS50 Club		11,512.61		13,700.00		5,210.00		6,200.00		Mini		PKW

																												Fiat 500 elektro 23,8 kWh (alle Versionen)		23,521.01		27,990.00		Fiat 500 Hybrid		13,857.14		16,490.00		9,664.00		11,500.00		Kleinwagen		PKW

																												Fiat 500 elektro 42,0 kWh (alle Versionen)		26,882.35		31,990.00		Fiat 500 Hybrid		13,857.14		16,490.00		13,025.00		15,500.00		Kleinwagen		PKW

																												Fiat E-Ducato Kombi 35 47 kWh (nur M1-Versionen)		55,400.00		65,926.00		Fiat Ducato Personenbeförderung Hochraumkombi 33 		36,990.00		44,018.10		18,410.00		21,908.00		Großraum-Van		PKW

																												Fiat E-Scudo Kombi 50kWh (nur M1-Versionen)		40,100.00		47,719.00		Fiat SCUDO SX L2		34,750.00		41,352.50		5,350.00		6,367.00		Großraum-Van		PKW

																												Fiat E-Scudo Kombi 75kWh (nur M1-Versionen)		45,100.00		53,669.00		Fiat SCUDO SX L3		35,750.00		42,542.50		9,350.00		11,127.00		Großraum-Van		PKW

																												Fiat E-Ulysse 50 kWh (nur M1-Versionen)		47,050.42		55,990.00		CITROËN SpaceTourer M BlueHDi 145 (Business) 		37,310.92		44,400.00		9,740.00		11,590.00		Großraum-Van		PKW

																												Fiat E-Ulysse 75 kWh (nur M1-Versionen)		52,092.44		61,990.00		CITROËN SpaceTourer M BlueHDi 145 (Business)		37,310.92		44,400.00		14,782.00		17,590.00		Großraum-Van		PKW

																												Ford Mustang Mach-E Standard Range 75,7 kWh (alle Versionen)		47,478.99		56,500.00		Ford Mustang GT		46,638.66		55,500.00		840.00		1,000.00		Geländewagen / SUV		PKW

																												Ford Mustang Mach-E Extended Range 98,7 kWh (alle Versionen)		52,899.16		62,950.00		Ford Mustang GT		46,638.66		55,500.00		6,261.00		7,450.00		Geländewagen / SUV		PKW

																												Genesis GV60 (alle Versionen)		47,369.75		56,370.00		Kia Sorento Edition 7		37,386.55		44,490.00		9,983.00		11,880.00		Geländewagen / SUV		PKW

																												Honda e (alle Versionen)		28,445.38		33,850.00		Honda Jazz 1.5 i-MMD 80 kW		19,201.68		22,850.00		9,244.00		11,000.00		Kompaktklasse		PKW

																												Hyundai IONIQ Elektro 38,3 kWh (alle Versionen)		29,705.88		35,350.00		Hyundai i30 5T 1.5 TGDI, 6Gang,  118 kW		22,327.73		26,570.00		7,378.00		8,780.00		Kompaktklasse		PKW

																												Hyundai Kona Elektro 39,2 kWh (alle Versionen)		29,957.98		35,650.00		Hyundai Kona 1.6 GDI, Select		23,109.24		27,500.00		6,849.00		8,150.00		Geländewagen / SUV		PKW

																												Hyundai Kona Elektro 64,0 kWh (alle Versionen)		35,840.34		42,650.00		Hyundai Kona 1.6 GDI, Select		23,109.24		27,500.00		12,731.00		15,150.00		Geländewagen / SUV		PKW

																												Hyundai IONIQ 5 58 kWh (alle Versionen)		35,210.08		41,900.00		Hyundai Tucson 48 V 1.6 T-GDI, 110 kW		26,226.89		31,210.00		8,983.00		10,690.00		Geländewagen / SUV		PKW

																												Hyundai IONIQ 5 72,6 kWh (alle Versionen)		38,571.43		45,900.00		Hyundai Tucson 48 V 1.6 T-GDI, 110 kW		26,226.89		31,210.00		12,345.00		14,690.00		Geländewagen / SUV		PKW

																												Kia e-Soul 39,2 kWh (alle Versionen)		32,008.40		38,090.00		Kia Niro 1.6 GDI Hybrid		25,789.92		30,690.00		6,218.00		7,400.00		Mini-Van		PKW

																												Kia e-Soul 64,0 kWh (alle Versionen)		35,621.85		42,390.00		Kia Niro 1.6 GDI Hybrid		25,789.92		30,690.00		9,832.00		11,700.00		Mini-Van		PKW

																												Kia e-Niro 39,2 kWh (alle Versionen)		32,176.47		38,290.00		Kia Niro 1.6 GDI Hybrid		25,789.92		30,690.00		6,387.00		7,600.00		Geländewagen / SUV		PKW

																												Kia e-Niro 64,0 kWh (alle Versionen)		35,957.98		42,790.00		Kia Niro 1.6 GDI Hybrid		25,789.92		30,690.00		10,168.00		12,100.00		Geländewagen / SUV		PKW

																												Kia EV6 (alle Versionen)		37,806.72		44,990.00		Kia Sportage Edition 7 1,6 T GDI		23,352.94		27,790.00		14,454.00		17,200.00		Geländewagen / SUV		PKW

																												Lexus (Toyota) UX 300e (alle Versionen)		37,344.54		44,440.00		Lexus UX Hybrid		31,260.50		37,200.00		6,084.00		7,240.00		Geländewagen / SUV		PKW

																												Mazda MX-30 e-SKYACTIV (alle Versionen)		30,243.70		35,990.00		Mazda CX-30 SKYACTIV-G 2.0 M Hybrid		22,428.57		26,690.00		7,815.00		9,300.00		Geländewagen / SUV		PKW

																												Mercedes Benz smart EQ fortwo (alle Versionen)		18,436.97		21,940.00		Mercedes Benz smart 52 kW (nur Preisliste von 2018)		9,382.35		11,165.00		9,055.00		10,775.00		Mini		PKW

																												Mercedes Benz smart EQ forfour (alle Versionen)		18,991.60		22,600.00		Renault Twingo SCe 75 Intens		13,277.31		15,800.00		5,714.00		6,800.00		Kompaktklasse		PKW

																												Mercedes Benz EQA 250 (alle Versionen)		39,950.00		47,540.50		Mercedes Benz GLA 180		33,745.00		40,156.55		6,205.00		7,384.00		Geländewagen / SUV		PKW

																												Mercedes Benz EQC 400 (alle Versionen)		55,520.00		66,068.80		Mercedes Benz GLC 300 4MATIC		51,235.00		60,969.65		4,285.00		5,099.00		Geländewagen / SUV		PKW

																												Mercedes Benz EQV 250 60kWh (alle Versionen) 		56,990.00		67,818.10		Mercedes Benz V250 d, Lang		48,968.00		58,271.92		8,022.00		9,546.00		Großraum-Van		PKW

																												Mercedes Benz EQV 300 90kWh (alle Versionen) 		59,990.00		71,388.10		Mercedes Benz V250 d, Lang		48,968.00		58,271.92		11,022.00		13,116.00		Großraum-Van		PKW

																												Mercedes Benz eVito Tourer 60 kWh (nur M1-Versionen)		50,990.00		60,678.10		MB Vito Tourer, Base , Lang		39,170.00		46,612.30		11,820.00		14,066.00		Großraum-Van		PKW

																												Mercedes Benz eVito Tourer 90 kWh (nur M1-Versionen)		53,990.00		64,248.10		MB Vito Tourer, Base , Lang 		39,170.00		46,612.30		14,820.00		17,636.00		Großraum-Van		PKW

																												Mercedes Benz EQB (alle Versionen)		43,985.00		52,342.15		MB GLB SUV Q95		34,415.00		40,953.85		9,570.00		11,388.00		Geländewagen / SUV		PKW

																												MG Motor Marvel-R (alle Versionen)		36,487.39		43,420.00		VW Tiguan Life 1.5 TSI OPF  Gang 110 kW		27,348.74		32,545.00		9,139.00		10,875.00		Geländewagen / SUV		PKW

																												MG MG5 (alle Versionen)		26,823.53		31,920.00		Kia Ceed Sportwagen 1.0 T-GDI Edition 7		18,310.92		21,790.00		8,513.00		10,130.00		Mittelklasse		PKW

																												MG ZS EV (alle Versionen)		25,563.03		30,420.00		Peugeot 2008 PureTech 130 		24,117.65		28,700.00		1,445.00		1,720.00		Kompaktklasse		PKW

																												MINI COOPER SE 3-Türer (alle Versionen)		27,310.92		32,500.00		Mini Cooper S 3-Türer		23,823.53		28,350.00		3,487.00		4,150.00		Kleinwagen		PKW

																												Nissan ARIYA  (alle Versionen)		39,907.56		47,490.00		Nissan X-Trail 		30,815.13		36,670.00		9,092.00		10,820.00		Geländewagen / SUV		PKW

																												Nissan Leaf ZE1 40 kwh (alle Versionen)		25,201.68		29,990.00		Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 103 kW		23,184.87		27,590.00		2,017.00		2,400.00		Kompaktklasse		PKW

																												Nissan Leaf ZE1 (62 kwh) (alle Versionen)		31,554.62		37,550.00		Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 116 kW		28,176.47		33,530.00		3,378.00		4,020.00		Kompaktklasse		PKW

																												Nissan e-NV200 (nur M1-Versionen)		28,659.66		34,105.00		Nissan NV200 Evalia 5-Sitzer		26,293.28		31,289.00		2,366.00		2,816.00		Großraum-Van		PKW

																												NIKROB  FREZE EV (alle Versionen)		13,000.00		15,470.00		Ligier JS50		11,512.61		13,700.00		1,487.00		1,770.00		Mini		PKW

																												Opel Combo-e Life (alle Versionen)		36,176.47		43,050.00		Opel Combo Life Edition 81 kW 		17,067.23		20,310.00		19,109.00		22,740.00		Großraum-Van		PKW

																												Opel Corsa-e (alle Versionen)		27,642.86		32,895.00		Opel Corsa Edition (74 kW)		18,336.13		21,820.00		9,307.00		11,075.00		Kleinwagen		PKW

																												Opel Mokka-E (alle Versionen)		31,638.66		37,650.00		Opel Mokka 1.2 74 kW		20,579.83		24,490.00		11,059.00		13,160.00		Kompaktklasse		PKW

																												Opel Zafira-E Life 50 kWh (nur M1-Versionen)		53,151.26		63,250.00		CITROËN SpaceTourer M BlueHDi 145 (Business) 		37,310.92		44,400.00		15,840.00		18,850.00		Großraum-Van		PKW

																												Opel Zafira-E Life 75 kWh (nur M1-Versionen)		58,193.28		69,250.00		CITROËN SpaceTourer M BlueHDi 145 (Business) 		37,310.92		44,400.00		20,882.00		24,850.00		Großraum-Van		PKW

																												Opel Vivaro-E Cargo 50 kWh (nur M1-Versionen)		42,850.00		50,991.50		Citroen Jumpy Kombi (alle M-Versionen)		33,605.04		39,990.00		9,245.00		11,002.00		Großraum-Van		PKW

																												Opel Vivaro-E Cargo 75 kWh (nur M1-Versionen)		47,850.00		56,941.50		Citroen Jumpy Kombi (alle M-Versionen)		33,605.04		39,990.00		14,245.00		16,952.00		Großraum-Van		PKW

																												Peugeot e-208 (alle Versionen)		28,697.48		34,150.00		Peugeot 208 PureTech 100 Active Pack		16,260.50		19,350.00		12,437.00		14,800.00		Kleinwagen		PKW

																												Peugeot e-2008 (alle Versionen)		30,840.34		36,700.00		Peugeot 2008 PureTech 130 Active		24,117.65		28,700.00		6,723.00		8,000.00		Geländewagen / SUV		PKW

																												Peugeot E-Expert Kombi 50kWh (nur M1-Versionen)		42,176.47		50,190.00		Citroen Jumpy Kombi (alle M-Versionen)		33,605.04		39,990.00		8,571.00		10,200.00		Großraum-Van		PKW

																												Peugeot E-Expert Kombi 75kWh (nur M1-Versionen)		47,218.49		56,190.00		Citroen Jumpy Kombi (alle M-Versionen)		33,605.04		39,990.00		13,613.00		16,200.00		Großraum-Van		PKW

																												Peugeot E-Traveller 50kWh (nur M1-Versionen)		53,075.63		63,160.00		CITROËN SpaceTourer M BlueHDi 145 (Business)		37,310.92		44,400.00		15,765.00		18,760.00		Großraum-Van		PKW

																												Peugeot E-Traveller 75kWh (nur M1-Versionen)		58,117.65		69,160.00		CITROËN SpaceTourer M BlueHDi 145 (Business)		37,310.92		44,400.00		20,807.00		24,760.00		Großraum-Van		PKW

																												Peugeot e-Rifter (nur M1-Versionen)		34,655.46		41,240.00		Peugeot Rifter PureTech 110 81 kW L1 		19,235.29		22,890.00		15,420.00		18,350.00		Großraum-Van		PKW

																												Polestar 2 (alle Versionen)		39,743.70		47,295.00		Volvo S60 B4 (Benziner) 		41,680.67		49,600.00		- 0		- 0		Mittelklasse		PKW

																												Porsche Taycan (alle Versionen)		nicht förderfähig gemäß Aufruf		nicht förderfähig gemäß Aufruf				- 0				- 0		- 0		Oberklasse		PKW				- 0

																												Renault Megane E-TECH EV40 40kWh (alle Versionen)		29,579.83		35,200.00		Renault Megane Tce 140 103 kW		23,193.28		27,600.00		6,387.00		7,600.00		Kompaktklasse 		PKW

																												Renault Megane E-TECH EV60 60kWh (alle Versionen)		35,882.35		42,700.00		Renault Megane Tce 140 103 kW		23,193.28		27,600.00		12,689.00		15,100.00		Kompaktklasse 		PKW

																												Renault Zoe Z.E.40 (alle Versionen)		28,310.92		33,690.00		Renault Clio Zen  Sce 75/5-türig		16,092.44		19,150.00		12,218.00		14,540.00		Kleinwagen		PKW

																												Renault Zoe Z.E.50 (alle Versionen)		29,991.60		35,690.00		Renault Clio Zen  Sce 75/5-türig		16,092.44		19,150.00		13,899.00		16,540.00		Kleinwagen		PKW

																												Renault Twingo Electric (alle Versionen)		20,537.82		24,440.00		Renault Twingo SCe 75 Intens		10,067.23		11,980.00		10,471.00		12,460.00		Kompaktklasse		PKW

																												Renault Twizy  (alle Versionen)		9,621.85		11,450.00		Kymco Maxxer S300 T ONROAD LOF (Quad)		4,621.01		5,499.00		5,001.00		5,951.00		Leichtfahrzeug		LFZ

																												SEAT cupra born 58kWh (alle Versionen)		31,277.31		37,220.00		Seat Leon Xcellence 140 kW 		27,344.54		32,540.00		3,933.00		4,680.00		Kompaktklasse		PKW

																												SEAT cupra born 77kWh (alle Versionen)		37,226.89		44,300.00		Seat Leon Xcellence 140 kW 		27,344.54		32,540.00		9,882.00		11,760.00		Kompaktklasse		PKW

																												Skoda ENYAQ iV 50 (alle Versionen)		29,075.63		34,600.00		Skoda Kodiaq 1,5 l TSI ACT1 110 kW, 6 Gang		26,882.35		31,990.00		2,193.00		2,610.00		Geländewagen / SUV		PKW

																												Skoda ENYAQ iV 60 (alle Versionen)		33,319.33		39,650.00		Skoda Kodiaq 1,5 l TSI ACT1 110 kW, 6 Gang		26,882.35		31,990.00		6,437.00		7,660.00		Geländewagen / SUV		PKW

																												Skoda ENYAQ iV 80 (alle Versionen)		37,605.04		44,750.00		Skoda Kodiaq 1,5 l TSI ACT1 110 kW, 6 Gang		26,882.35		31,990.00		10,723.00		12,760.00		Geländewagen / SUV		PKW

																												SsangYong Korando e-Motion (alle Versionen)		32,764.71		38,990.00		SsangYong Korando Crystal		21,000.00		24,990.00		11,765.00		14,000.00		Geländewagen / SUV		PKW

																												Tesla Model 3 Standard-Range (alle Versionen)		42,008.40		49,990.00		BMW 320i, 135 kW		36,932.77		43,950.00		5,076.00		6,040.00		Mittelklasse		PKW

																												Tesla Model 3 Long Range (alle Versionen)		47,890.76		56,990.00		BMW 330i 		41,260.50		49,100.00		6,630.00		7,890.00		Mittelklasse		PKW

																												Tesla Model S (alle Versionen)		nicht förderfähig gemäß Aufruf		nicht förderfähig gemäß Aufruf								- 0		- 0		Oberklasse		PKW

																												Tesla Model Y LongRange (alle Versionen)		47,890.76		56,990.00		BMW X3 xDrive20d		46,554.62		55,400.00		1,336.00		1,590.00		Geländewagen / SUV		PKW

																												Tesla Model X (alle Versionen)		nicht förderfähig gemäß Aufruf		nicht förderfähig gemäß Aufruf								- 0		- 0		Geländewagen / SUV		PKW

																												Toyota Proace Verso Electric 50 kWh (nur M1-Versionen)		49,184.87		58,530.00		Toyota Proace Verso 106 kW, L1-Version 		42,420.17		50,480.00		6,765.00		8,050.35		Großraum-Van		PKW

																												Toyota Proace Verso Electric 75 kWh (nur M1-Versionen)		54,226.89		64,530.00		Toyota Proace Verso 106 kW, L1-Version 		42,420.17		50,480.00		11,807.00		14,050.33		Großraum-Van		PKW

																												Toyota RAV4 Plug-in Hybrid AWD (alle Versionen)		39,907.56		47,490.00		Toyota RAV4 Comfort AWD		33,352.94		39,690.00		6,555.00		7,800.45		Geländewagen / SUV		PKW

																												Tropos Motors ABLE XT1 (13kWh) (nur LFZ-Versionen, FIN:…..E...)		23,000.00		27,370.00		Piaggio Porter - Entry Level Chassis		15,050.00		17,909.50		7,950.00		9,461.00		Leichtfahrzeug		LFZ

																												Tropos Motors ABLE XT2 (26kWh) (nur LFZ-Versionen, FIN:…..D...)		27,000.00		32,130.00		Piaggio Porter - Entry Level Chassis		15,050.00		17,909.50		11,950.00		14,221.00		Leichtfahrzeug		LFZ

																												Volkswagen ID.3  58 kWh (alle Versionen)		31,058.82		36,960.00		VW Golf 1.5 TSI OPF 6-Gang 96 kW		24,882.35		29,610.00		6,176.00		7,350.00		Kompaktklasse		PKW

																												Volkswagen ID.3 77 kWh Performance (alle Versionen)		35,680.67		42,460.00		VW Golf Life 1.5 TSI OPF 6-Gang 110 kW		25,785.71		30,685.00		9,895.00		11,775.00		Kompaktklasse		PKW

																												Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh Performance (alle Versionen)		37,743.70		44,915.00		VW Tiguan Life 1.5 TSI OPF  Gang 110 kW		27,348.74		32,545.00		10,395.00		12,370.00		Geländewagen / SUV		PKW

																												Volkswagen ID.5 GTX (alle Versionen)		45,054.62		53,615.00		Audi Q3 35 TFSI 6-Gang 110 kW		31,302.52		37,250.00		13,752.00		16,365.00		Geländewagen / SUV		PKW

																												Volvo XC40 Recharge Pure Electric (alle Versionen)		40,882.35		48,650.00		Volvo XC40 B5 AWD		49,201.68		58,550.00		- 0		- 0		Geländewagen / SUV		PKW

																												Fahrzeugsegment Leichtfahrzeug		*		*		z.B. Renault Twizzy Life, Aixam eCity…		*		*		11,950.00		14,221.00		Leichtfahrzeug		LFZ

																												Fahrzeugsegment Kleinwagen		*		*		z.B. BMW i3, Renault Zoe…		*		*		13,899.00		16,540.00		Kleinwagen		PKW

																												Fahrzeugsegment Kompaktklasse		*		*		z.B. Nissan Leaf, VW e-Golf…		*		*		11,059.00		13,160.00		Kompaktklasse		PKW

																												Fahrzeugsegment Mini		*		*		z.B. Smart EQ		*		*		9,055.00		10,775.00		Mini		PKW

																												Fahrzeugsegment Mittelklasse		*		*		z.B. BMW i4, Tesla Model 3…		*		*		9,412.00		11,200.00		Mittelklasse		PKW

																												Fahrzeugsegment Mini-Van		*		*		z.B. Kia e-Soul…		*		*		9,832.00		11,700.00		Mini-Van		PKW

																												Fahrzeugsegment Großraum-Van		*		*		z.B. Fiat E-Ducato Kombi		*		*		20,882.00		24,850.00		Großraum-Van		PKW

																												Fahrzeugsegment Geländewagen / SUV		*		*		z.B. Peugeot e-2008, Hyundai Kona Elektro …		*		*		14,454.00		17,200.00		Geländewagen / SUV		PKW











																												Maximum von förderfähig brutto

																												Info Segment		Ergebnis

																												Kleinwagen		16,540.00

																												Kompaktklasse		13,160.00

																												Leichtfahrzeug		14,221.00

																												Mini		10,775.00

																												Mini-Van		11,700.00

																												Mittelklasse		11,200.00

																												Oberklasse		- 0

																												Geländewagen / SUV		17,200.00

																												Großraum-Van		24,850.00

																												Kompaktklasse 		15,100.00

																												Gesamtergebnis		24,850.00
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Sonderfahrzeuge

		Ermittlung der förderfähigen Ausgaben (EfA) für Sonderfahrzeuge																				 

		Hinweise:

		Hierfür müssen Sie entsprechende Angebote für das E-Fahrzeug und ein Referenzfahrzeug eingeholt haben. Diese Angebote sind beizufügen.

		Bitte geben Sie auf der Registerkarte 'Fahrzeuge'  an, ob Sie zum Vorsteuerabzug berechtigt sind.



		Pos.		Typ E-Fahrzeug		Bitte wählen sie aus, ob sie zum Vorsteuerabzug berechtigt sind!		Typ Referenzfahrzeug		Bitte wählen sie aus, ob sie zum Vorsteuerabzug berechtigt sind!		Bitte wählen sie aus, ob sie zum Vorsteuerabzug berechtigt sind!		Anzahl zu beschaffender Fahrzeuge des Typs		erwartete durchschnittliche Jahres-Fahrleistung in km*		* alternativ: erwartete Jahresbetriebs-stunden		Förderfähige Ausgaben 		Korrekturfeld PtJ

		1																		



		2																		



		3																		



		4																		



		5																		



		6																		



		7																		



		8																		



		9																		



		10																		



		Summe																		- €

		* Für Fahrzeuge, bei denen eine Jahresfahrleistung keine Relevanz hat, können auch die jährlichen Betriebsstunden angesetzt werden (z.B. bei Staplerfahrzeugen mit Li-Batterie)
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Ladeinfrastruktur

		Ermittlung der förderfähigen Ausgaben (EfA) - Pauschalen für Ladeinfrastruktur										 

		Hinweis:

		Bitte geben Sie auf der Registerkarte 'Fahrzeuge'  an, ob Sie zum Vorsteuerabzug berechtigt sind



		Pos.		Typ Ladeinfrastruktur (LIS)*
[Auswahlbox]		Bitte wählen sie aus, ob sie zum Vorsteuerabzug berechtigt sind!		Anzahl zu beschaffender Ladesäulen des Typs		Förderfähige Ausgaben 		Korrekturfeld PtJ

		1								



		2								



		3								



		4								



		5								



		6								



		7								



		8								



		9								



		10								



		Summe								- €



		* Legende		öff. zugängl.		öffentlich zugängliche Ladepunkte im Sinne der Verordnung über technische Mindestanforderungen an den sicheren und interoperablen Aufbau und Betrieb von öffentlich zugänglichen Ladepunkten für Elektromobile 

				nicht öff. zugängl.		LIS ist für die Öffentlichkeit nicht zugänglich

				DC		Gleichstrom-Ladeinfrastruktur

				AC		Wechselstrom-Ladeinfrastruktur

















																		Typ Ladeinfrastruktur		Ausgabenpauschale netto		Ausgabenpauschale brutto

																		Mobile Ladestationen [AC] ab 3,7 kW (1 Ladepunkt)		500		595

																		nicht öff. zugängl. [AC] ab 3,7 kW (1 Ladepunkt)		600		714

																		nicht öff. zugängl. [AC] ab 11 kW (min. 2 Ladepunkte)		3000		3570

																		nicht öff. zugängl. [DC] bis 25 kW 		10000		11900

																		nicht öff. zugängl. [DC] 25-50 kW		20000		23800

																		nicht öff. zugängl. [DC] 51-149 kW		35000		41650

																		nicht öff. zugängl. [DC] ab 150 kW		50000		59500

																		öff. zugängl. [AC] ab 3,7 kW (1 Ladepunkt)		600		714

																		öff. zugängl. [AC] ab 11 kW (min. 2 Ladepunkte)		3000		3570

																		öff. zugängl. [DC] bis 25 kW 		10000		11900

																		öff. zugängl. [DC] 25-50 kW		20000		23800

																		öff. zugängl. [DC] 51-149 kW		35000		41650

																		öff. zugängl. [DC] ab 150 kW		50000		59500
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spezielle Ladeinfrastruktur

		Ermittlung der förderfähigen Ausgaben für Ladeinfrastruktur, die nicht in der Registerkarte "Ladeinfrastruktur" aufgeführt wird										 

		Hinweise:

		Hierfür müssen Sie entsprechende Angebote für die Ladeinfrastruktur eingeholt haben. Diese Angebote sind beizufügen.

		Bitte geben Sie auf der Registerkarte 'Fahrzeuge'  an, ob Sie zum Vorsteuerabzug berechtigt sind



		Pos.		Typ Ladeinfrastruktur (LIS)		Bitte wählen sie aus, ob sie zum Vorsteuerabzug berechtigt sind!		Anzahl zu beschaffender LIS dieses Typs		Förderfähige Ausgaben 		Korrekturfeld PtJ

		1								



		2								



		3								



		4								



		5								



		6								



		7								



		8								



		9								



		10								



		Summe								
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Vorlage für AZA

		Hinweis:								 

		Vorlage zum Übertragen der Daten aus dieser Tabelle in den AZA-Antrag in easy-Online. 

		Bitte kopieren Sie die Bezeichung wie hier dargestellt in das easy-Online-Formular. 

		Die Anzahl der zu beschaffenden Fahrzeuge/ Ladeinfrastruktur muss ggf. auf die Anschaffungsjahre aufgeteilt werden.

		Beachten Sie, dass die hier angegebene Summe mit den Gesamtmitteln im easy-Online-Antrag überein stimmen müssen.

		Bitte wählen sie aus, ob sie zum Vorsteuerabzug berechtigt sind!

		(sollte diese Aussage nicht zutreffen, wählen Sie bitte die entsprechende Option auf der Registerkarte "Fahrzeuge")



		Gesamtfinanzierung - Gegenstände und andere Investitionen von mehr als 800 € im Einzelfall

		lfd. Nr.		Bezeichnung		Zuwendungsfähige
Ausgaben / Stück		Anzahl		F0833 Betrag €

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

		0								

								Summe:		- 0 €



						Mindestfördersumme erreicht bei FQ 		40%		Nein

						Mindestfördersumme erreicht bei FQ 		50%		Nein

						Mindestfördersumme erreicht bei FQ 		60%		Nein

						Mindestfördersumme erreicht bei FQ 		90%		Nein
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Tabelle zur Ermittlung der förderfähigen Ausgaben (EfA)


Hinweise:


Die Registerkarte 


'Vorlage für AZA' stellt Ihre Eingaben so dar, wie sie in das easyOnline-Formular eingetragen werden müssen.


Bitte füllen Sie zunächst die folgenden Auswahlfelder aus:


Antragsteller ist vorsteuerabzugsberechtigt [Auswahlbox]:




